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Nr. 156 

 
Stadt Arzberg 
 

1. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung der Stadt Arzberg (BGS/WAS) 

vom 27.11.2025 
 

§ 1 
Änderungen 

 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der 
Stadt Arzberg (BGS/WAS) vom 24.05.2022 (Kreisamtsblatt Nr. 
12/2022 v. 02.06.2022) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 6, Beitragssatz – erhält folgende Fassung: 

 „Der Beitrag beträgt 
  a) pro m² Grundstücksfläche 0,44 € 
  b) pro m² Geschossfläche 2,52 € .“ 
 
2. § 9a Abs. 2, Grundgebühr – erhält folgende Fassung: 

 „Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzäh 
lern mit Dauerdurchfluss 

 
  bis 4,0 m³/h 108,75 €/Jahr 
  bis 10,0 m³/h 116,25 €/Jahr 
  bis  16,0 m³/h 157,50 €/Jahr 
  bis 25,0 m³/h 487,50 €/Jahr 
  bis 64,0 m³/h 600,00 €/Jahr 
  bis 100,0 m³/h 675,00 €/Jahr 
  über 100,0 m³/h 1125,00 €/Jahr .“ 
 
3. § 10 Abs. 1 Satz 2, Verbrauchsgebühr – erhält folgende Fas-

sung: 

 „Die Gebühr beträgt 4,36 €/m³ pro Kubikmeter entnommenen 
Wassers.“ 

 
4. § 10 Abs. 3, Verbrauchsgebühr – erhält folgende Fassung: 

 „Wird ein Bauwasserzähler oder sonstiger beweglicher Wasser-
zähler verwendet,  
 beträgt die Gebühr 4,50 € pro Kubikmeter entnommenen 
Wassers.“ 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Arzberg, den 27.11.2025 
 

gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 157 
 
Stadt Arzberg 

 
Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze 

der Stadt Arzberg 
 

(Hebesatzsatzung) 
vom 27.11.2025 

 
Die Stadt Arzberg erlässt die Hebesatzsatzung aufgrund des Art. 22 
Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), 

zuletzt geändert § 1 Abs. 6 der Verordnung vom 04.06.2024 (GVBl. S. 
98) und Art. 18 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl. S. 264), zuletzt 
geändert durch § 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4.06.2024 (GVBl. S. 
98)) in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes 

(GrStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 ((BGBl. 
I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 

16.12.2022 (BGBl. I S. 2294)) und Art. 5 des Bayerischen Grundsteu-
ergesetzes vom 10.12.2021 (GVBl. S. 638), zuletzt geändert durch Art. 

9 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBl. S. 128) und mit § 16 des 
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Arti-
kel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBl. 2024 I S. 108). 

 
§ 1 

Steuerhebesätze 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

 
 

1. Grundsteuer 
 
a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) 
Haushaltsjahr 2026 und folgende 250 v. H 

 
b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B)  

   Haushaltsjahr 2026 und folgende 265 v. H. 
 
 

2. Gewerbesteuer 
 

Haushaltsjahr 2025 und folgende 360 v. H. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hebe-
satzsatzung vom 25.07.2024 außer Kraft. 
 
Arzberg, den 27.11.2025 
 

gez., Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 158 
 
Gemeinde Höchstädt i. Fichtelgebirge 

 
Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung – HStS) der Gemeinde Höchstädt 
i.Fichtelgebirge 
vom 12.11.2025 

Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) erlässt die Gemeinde Höchstädt i.Fichtelgebirge folgende 

Satzung: 
 

§ 1  
Steuertatbestand 

1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet 
unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe 
dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2  
Steuerfreiheit 

Steuerfrei ist das Halten von 
1.Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

a) Hunden in Tierhandlungen, 
b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken ge-
haltenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke ge-
halten werden, 

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-
Bundes, des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder 
des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durchführung der 
diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen, 
3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 
4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefol-
ges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren Angehörigen 
gehalten werden, 
5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder 
berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland 
gehalten werden, 
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6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tier-
asylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, 
7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen be-
standen haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den Kata-
strophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen, 
8. Hunden, die eine Prüfung zur Feststellung der Eignung und Zuver-
lässigkeit im Anzeigen verendeten Schwarzwilds bestanden haben, als 
sogenannter ASP-Kadaver-Suchhund in einem Hundegespann Mit-
glied in der Bayerischen ASP-Kadaver-Suchhunde-Bereitschaftsstaffel 
des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind und 
für die Vorbeugung vor beziehungsweise Bekämpfung der Afrikani-
schen Schweinepest zur Verfügung stehen, 
9. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose 
unentbehrlich sind. 

 
§ 3  

Steuerschuldner, Haftung 
(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer 
einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- 
oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als Hundehalter gilt 
auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 
auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen 
Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemein-
sam gehalten. 
(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, 
sind sie Gesamtschuldner. 
(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die 
Steuer. 
 

§ 4  
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als 
drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr erfüllt werden. 
(2)  1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, 
für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden und nicht 
nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, 
entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den ande-
ren Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstor-
benen oder veräußerten Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses 
Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes eine weitere Steuer-
pflicht mit einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten 
Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstor-
benen oder veräußerten Hund gegolten hat. 
(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hun-
des für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalenderjahres bereits 
in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland entstan-
den und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die 
Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach 
dieser Satzung zu zahlen hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet. 
 

§ 5  
Steuermaßstab und Steuersatz 

 
(1) 1Die Steuer beträgt 

Für den ersten Hund     40 Euro 
Für jeden weiteren Hund    60 Euro 
Für jeden Kampfhund  500 Euro 
2Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei 
der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 3Hunde, für 
die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde. 
(2) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer 
Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität 
und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist. 
2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verord-
nung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit 
genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzun-
gen untereinander oder mit anderen Hunden. 
 

§ 6  
Steuerermäßigung 

(1) 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für 
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwe-
sen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m Luftlinie von jedem ande-
ren Wohngebäude entfernt sind. 
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern 
eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung 
der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern 

nicht die Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuerermäßigung tritt nur 
ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichge-
stellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayeri-
schen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 
2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund 
des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind sowohl die Voraus-
setzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird 
die Steuer nur einmal ermäßigt. 
 

§ 7  
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermä-

ßigung 
(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist 
bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die Steuerermä-
ßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die 
Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Gemeinde 
glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die 
Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehal-
tung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entschei-
dend. 
(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 bis 9 
und keine Steuerermäßigung gewährt. 
 

§ 8  
Entstehen der Steuerpflicht 

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres 
oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Kalenderjah-
res verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbe-
stand verwirklicht wird. 
 

§ 9  
Fälligkeit der Steuer 

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer 
fällig am 1. Februar eines jeden Kalenderjahres, frühestens jedoch 
einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. 
 

§ 10  
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 

(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, Alter und 
Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im 
Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 
Nachweise der Gemeinde melden. 
(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats des Hundes 
unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob 
die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gege-
benenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde mel-
den. 
(3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die 
Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb der 
Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes 
stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftrag-
ten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; wer-
den andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, 
sind auch diese Personen hierzu verpflichtet. 
(4) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb 
eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräußert oder 
sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder tot 
ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. 2Mit der 
Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke 
an die Gemeinde zurückzugeben. 
(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuer-
ermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines Monats nach 
Wegfall anzuzeigen. 
 

§ 11  
Inkrafttreten 

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2025 tritt die Hundesteuersatzung 
vom 22. Oktober 2015 sowie die Änderungssatzung vom 26.04.2022 
außer Kraft. 
 
Höchstädt, 13.11.2025 
Höchstädt i.Fichtelgebirge 
 

gez. Bauer, Erster Bürgermeister 
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Nr. 159 
 
Stadt Kirchenlamitz 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Die Stadt Kirchenlamitz möchte die Mahnung mit dem Kassenzeichen:  
6587008-1810 ordnungsgemäß zustellen. 
 
Die Mahnung soll 
 
Herrn David Varga und Frau Claudia Varga,  
zuletzt angegebene Adresse: 56A Rte. de Schirmeck, 67200 
Strasbourg, Frankreich 
 
zugestellt werden. Herr David und Frau Claudia Varga sind allerdings 
unbekannten Aufenthalts. Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung 
wird hiermit bekannt gegeben, dass das entsprechende Dokument in 
der Stadtverwaltung Kirchenlamitz, Marktplatz 3, 959158 Kirchenlam-
itz, Zimmer 1.3, hinterlegt ist. 
 
Herr David Varga und Frau Claudia Varga werden hiermit aufgefordert, 
das Dokument selbst oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in 
Empfang zu nehmen. 
 
Das Dokument gilt gemäß Art. 15 Abs. 2 Satz 6 des Bayer. Verwal-
tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) i.d.F der Bek. 
vom 11.11.1970 (GVBl. 1971 S.1, BAyRS 2010-2-I) zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 599), als 
zugestellt, wenn seit dem Tage der Bekanntmachung der Benachrich-
tigung im Amtsblatt des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Hinweis (Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG):  
Mit der öffentlichen Zustellung des bezeichneten Dokuments werden 
Fristen (z.B. Rechtsmittelfrist) in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. 
 
Kirchenlamitz, den 24.11.2025 
STADT KIRCHENLAMITZ 
 

gez. Büttner, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 160 
 
Gemeinde Nagel 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der 
Realsteuerhebesätze 

der Gemeinde Nagel (Hebesatzsatzung) 
Vom 28.11.2025 

 
 
Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 ((GVBl. S 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 der 
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98)) und Art. 18 des Bayeri-
schen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 04.04.1993 ((GVBl. S. 264), zuletzt geändert durch § 1 
Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98)) in Verbin-
dung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 07.08.1973 ((BGBl. I S. 965), zuletzt geän-
dert durch Artikel 21 des Jahressteuergesetzes 2022 vom 16.12.2022 
(BGBl. I S. 2294)) und Art. 5 des Bayerischen Grundsteuergesetzes 
vom 10.12.2021 ((GVBl. S. 638), zuletzt geändert durch Art. 9 des 
Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBl. S. 128)) und § 16 des Gewerbe-
steuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.10.2002 ((BGBl I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 19 des 
Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108)) erlässt die Ge-
meinde Nagel folgende  
 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der 
Realsteuerhebesätze der Gemeinde Nagel (Hebesatzsatzung): 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Ge-
meinde Nagel vom 22.11.2024 (KrABl vom 28.11.2024, S. 205) wird 
wie folgt geändert: 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 1 Hebesätze 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:  
 
1. Grundsteuer A  

(für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)  375 v. H.  
 
2. Grundsteuer B (für Grundstücke)    185 v. H.  
 
3. Gewerbesteuer     340 v. H.“ 
 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Nagel, den 28.11.2025 
Gemeinde Nagel 
 

gez. Voit, Helmut Voit, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 161 
 
Markt Schirnding 
 
Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Leichenhalle  

(Friedhofssatzung – FS) 
 

vom 25.11.2025 
 

Aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Markt 

Schirnding folgende  
 

Friedhofsbenutzungssatzung 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Geltungsbereich 

Der Markt Schirnding errichtet und unterhält die folgenden Einrichtun-
gen für das Bestattungswesen als öffentliche Einrichtungen: 

a) den Friedhof Schirnding 

b) die Leichenhalle Schirnding 
 

§ 2 Friedhofszweck 

Der Friedhof in Schirnding dient insbesondere den verstorbenen Ge-
meindemitgliedern als würdige Ruhestätte und der Pflege ihres An-
denkens. 
 

§ 3 Bestattungsanspruch 

(1) Auf dem Friedhof werden beigesetzt 

a) die Verstorbenen, die bei ihrem Ableben in der Gemeinde 
Schirnding ihren Wohnsitz hatten, 

b) die Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht an einem bele-
gungsfähigen Grab besitzen, und ihre Familienangehörigen 
(§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV), 

c) die im Gemeindegebiet Verstorbenen oder tot Aufgefunde-
nen, wenn eine ordnungsgemäße Bestattung anderweitig 
nicht sichergestellt ist, 

d) Tot- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 des BestG. 

(2) Die Bestattung anderer als der in Abs. 1 genannten Personen 
bedarf der Kenntnis und Erlaubnis der Friedhofsverwaltung im 
Einzelfall. 
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§ 4 Friedhofsverwaltung 

Der Friedhof wird vom Markt Schirnding verwaltet und beaufsichtigt. 
Der Belegungsplan wird von der Gemeinde so geführt, dass jederzeit 
festgestellt werden kann, wann mit wem jedes Grab belegt wurde, wer 
der Grabnutzungsberechtigte ist und für welchen Zeitraum das Nut-
zungsrecht erworben wurde. 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 5 Öffnungszeiten 

(1) Der Friedhof Schirnding ist während der an den Eingängen be-
kannt gegebenen Zeiten für den Besucherverkehr geöffnet. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten des Friedhofs oder 
einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend 
untersagen oder außerhalb der vorgenannten Öffnungszeiten ge-
statten. 

 

§ 6 Verhalten im Friedhof 

(1) Jeder Besucher des Friedhofs hat sich ruhig und der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten. 

(2) Kindern unter 10 Jahren ist das Betreten des Friedhofs nur in 
Begleitung Erwachsener gestattet. 

(3) Der Anordnung des Friedhofspersonals haben die Besucher 
Folge zu leisten. Besuchern des Friedhofs ist es insbesondere 
nicht gestattet 

a) Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blindenhunde, 

b) zu rauchen und zu lärmen, 

c) die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art zu be-
fahren. Hiervon ausgenommen sind Kinderwagen, Rollstühle 
und vergleichbare Hilfsmittel zum Transport von Kindern, 
Kranken und Menschen mit Behinderung, 

d) Waren aller Art sowie gewerbliche oder sonstige Leistungen 
anzubieten oder diesbezüglich zu werben, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Druckschriften, 
die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich 
sind, 

f) Abfälle an anderen Orten abzulagern, als an den hierfür vor-
gesehenen Plätzen, 

g) Grabhügel, Grabeinfassungen und Grünanlagen unberech-
tigt zu betreten und/oder zu beschädigen, 

h) der Würde des Ortes nicht entsprechende Gefäße auf Grä-
bern ohne Erlaubnis aufzustellen oder solche Gefäße zwi-
schen den Gräbern aufzubewahren, 

i) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung 
störende Arbeiten auszuführen, 

j) Film-, Video- und Fotoaufnahmen von Grabstätten und ins-
besondere Grabmalen ohne Erlaubnis zu erstellen, zu ver-
werten und zu verbreiten (z. B. im Internet), außer zu priva-
ten Zwecken. 

(4) Die Friedhofsverwaltung kann von den Verboten auf Antrag 
Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs 
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

(5) Totengedenkfeiern sind der Friedhofsverwaltung spätestens vier 
Werktage vorher anzuzeigen und bedürfen der Erlaubnis der 
Friedhofsverwaltung. 

 

§ 7 Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof 

(1) Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof (z. B. das Ausheben 
und Verfüllen von Gräbern, die Errichtung, Bearbeitung oder Ent-
fernung von Grabmalen und Grabeinfassungen) müssen der 
Friedhofsverwaltung mindestens eine Woche vor Aufnahme der 
Tätigkeit schriftlich oder telefonisch mitgeteilt werden. 

(2) Die gewerblich Tätigen haften für alle Schäden, die sie oder ihre 
Gehilfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen. 

(3) Die Ausübung gewerbsmäßiger Tätigkeiten auf dem Friedhof 
kann durch die Friedhofsverwaltung dauerhaft versagt werden, 
wenn die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten nicht ge-

währleistet ist oder wenn trotz schriftlicher Abmahnung mehrfach 
gegen die Friedhofssatzung oder Anordnung der Friedhofsverwal-
tung verstoßen wird. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist ei-
ne Abmahnung entbehrlich. 

 

III. Grabstätten und Grabmale 
 

§ 8 Grabstätten 

(1) Die Grabstätten stehen im Eigentum der Gemeinde. An ihnen 
können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. 

(2) Die Anlage der Grabstätten richtet sich nach dem Belegungsplan, 
der bei der Friedhofsverwaltung innerhalb der allgemeinen 
Dienstzeiten eingesehen werden kann. 

(3) Die Reihen-, Familien- und Urnenreihengräber sind in einer 
Flucht zu setzen. 

 

§ 9 Grabarten 

(1) Gräber im Sinne dieser Satzung sind 

a) Kinderreihengräber (ein- oder zweistellig) 

b) Erdreihengräber (ein- oder zweistellig) 

c) Familiengräber (zwei- bis vierstellig) 

d) Urnenreihengräber (zwei- oder vierstellig) 

e) Urnenstelen (zweistellig) 

f) Urnenrasengräber (zweistellig) 

g) Urnengefache (vierstellig) 

(2) Die Lage der einzelnen Grabstätten wird durch die Gemeinde 
bestimmt und richtet sich nach dem Belegungsplan. Die einzel-
nen Grabstätten sind fortlaufend nummeriert. Bestattungen kön-
nen jeweils nur in den von der Gemeinde freigegebenen Grabfel-
dern oder deren Teilen erfolgen.  

 

§ 10 Aschenreste und Urnenbeisetzungen 

(1) Aschenreste und Urnen müssen den Vorschriften der §§ 17 und 
27 BestV entsprechen. 

(2) Urnen können in Urnenreihengrabstätten, Urnenrasengräbern, 
Urnenstelen oder in Urnengefachen beigesetzt werden. Urnen für 
Erdbestattungen müssen aus biologisch abbaubarem Material 
bestehen. Urnen, die über der Erde beigesetzt werden, müssen 
dauerhaft und wasserdicht sein. Da nach Ablauf von Ruhefrist 
und Nutzungsrecht die Umbettung der Aschenreste innerhalb des 
Friedhofes in ein anonymes Grabfeld erfolgt, muss die Aschen-
kapsel biologisch abbaubar sein. 

(3) Im Urnengefach dürfen die Aschenreste mehrerer Verstorbener 
einer Familie (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV) beigesetzt wer-
den. 

(4) Für das Nutzungsrecht an Urnengrabstätten gelten die §§ 13 und 
14 entsprechend. 

(5) Wird das abgelaufene Nutzungsrecht an der Grabstätte, in der die 
Urne bestattet ist, nicht mehr verlängert, ist die Gemeinde be-
rechtigt, bei Räumung oder Wiederbelegung der Grabstätte, an 
der von ihr bestimmten Stelle des Friedhofs (z. B. anonymes Ur-
nengemeinschaftsgrab) die Aschenreste in würdiger Weise der 
Erde zu übergeben und evtl. vorhandene Urnen dauerhafter und 
wasserdichter Art zu entsorgen. 

 

§ 11 Größe der Grabstätten 

(1) Für die Einteilung der Grabstätten ist der Belegungsplan maßge-
bend. Die Gräber werden nach den jeweils erforderlichen Aus-
maßen ausgehoben. Die einzelnen Grabstätten haben folgende 
Ausmaße, Abstände und Tiefen: 

a) Kinderreihengräber  1,20 m × 0,60 m × 0,90 m 

b) Erdreihengräber  2,10 m × 0,90 m × 1,80 m 

c) Familiengräber  2,10 m × 1,90 m × 1,80 m 

d) Urnenreihengräber  0,60 m × 0,60 m × 0,50 m 

e) Urnenstelen  0,40 m × 0,40 m × 0,60 m 

f) Urnenrasengräber  0,40 m × 0,40 m × 1,00 m 
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(2) Der Abstand von Grabstätte zu Grabstätte darf 0,40 m (gemes-
sen von Außenkante zu Außenkante) nicht unterschreiten. 

(3) Grabtieferlegungen (Beisetzung von zwei Leichen in einer Grab-
stelle) sind aufgrund der Bodenbeschaffenheit auf dem Friedhof 
in Schirnding nicht vorgesehen. 

 

§ 12 Rechte an Grabstätten 

(1) An einer belegungsfähigen Grabstätte kann ein Nutzungsrecht 
erworben werden. Die Nutzungszeiten betragen für 

a) Kinderreihengräber  15 Jahre 

b) Erdreihengräber  25 Jahre 

c) Familiengräber  50 Jahre 

d) Urnenreihengräber  20 Jahre bzw. 40 Jahre (bei 
Mehrfachbelegung) 

e) Urnenstelen  25 Jahre 

f) Urnenrasengräber  20 Jahre 

g) Urnengefache  20 Jahre 

(2) Das Nutzungsrecht an den Grabstätten wird nur an einzelne 
natürliche und volljährige Personen nach Entrichtung der Grab-
nutzungsgebühr (siehe Friedhofsgebührensatzung) verliehen, wo-
rüber dem Nutzungsberechtigten eine Urkunde ausgestellt wird 
(Graburkunde). 

(3) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann gegen erneute Zahlung 
der entsprechenden Grabnutzungsgebühr um weitere 10 Jahre 
verlängert werden. Dem Nutzungsberechtigten wird hierfür eine 
Urkunde ausgestellt (Verlängerungsurkunde). 

(4) In den Fällen, in denen die Ruhefrist des zu bestattenden Sarges 
oder der Urne über die Zeit hinausreicht, für die das Recht an ei-
nem Grabplatz besteht, ist das Nutzungsrecht im Voraus mindes-
tens für die Dauer der vorgeschriebenen Ruhefrist zu erwerben. 

(5) Nach Ablauf der Ruhefrist kann der Grabnutzungsberechtigte aus 
wichtigem Grund auf ein darüber hinaus verliehenes Grabnut-
zungsrecht verzichten. Der Verzicht wird erst mit schriftlicher An-
nahme der Verzichtserklärung durch den Friedhofsträger wirk-
sam. 

(6) Jede Änderung der Anschrift des Nutzungsberechtigten ist der 
Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 

 

§ 13 Übertragung von Nutzungsrechten 

(1) Zu Lebzeiten des Nutzungsberechtigten kann die Umschreibung 
eines Grabnutzungsrechtes der Ehegatte, der eingetragene Le-
benspartner oder ein Familienmitglied (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1 BestV) beanspruchen, wenn der Nutzungsberechtigte zuguns-
ten dieses Angehörigen schriftlich auf das Grabnutzungsrecht 
verzichtet hat. 

(2) Nach dem Tode des Nutzungsberechtigten kann derjenige die 
Umschreibung eines laufenden Grabnutzungsrechtes auf seinen 
Namen beanspruchen, dem es vom Nutzungsberechtigten in ei-
ner letztwilligen, rechtsgültigen Verfügung zugewendet wurde. Bei 
einer Verfügung zu Gunsten mehrerer Personen hat die erstge-
nannte Person Vorrang. Stirbt der Nutzungsberechtigte ohne eine 
Verfügung hinterlassen zu haben, so kann das Nutzungsrecht auf 
die in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV genannten bestattungspflich-
tigen Personen oder auf nahestehende Dritte übertragen werden. 

(3) Über die Umschreibung erhält der neue Grabnutzungsberechtigte 
eine Urkunde (Umschreibungsurkunde). 

(4) Der Anspruch auf Übertragung des Nutzungsrechts erlischt, wenn 
alle Berechtigten die Übernahme ablehnen oder es kein Berech-
tigter innerhalb eines Jahres seit Beisetzung des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten übernimmt. In diesem Fall kann die Grab-
stätte während der Ruhefrist zur Betreuung an Personen überlas-
sen werden, die zu dem Bestatteten eine persönliche Verbindung 
hatten. 

(5) Bei Grabstätten, an denen nach einer Bestattung niemand das 
Grabnutzungsrecht nach Abs. 2 oder das Betreuungsrecht nach 
Abs. 4 Satz 2 übernimmt, sorgt die Friedhofsverwaltung auf Kos-
ten eines Verpflichteten (Erbe bzw. Bestattungspflichtiger gem. § 
1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV) für die Erstanlage der Grabstätte 

durch Aufstellen eines einfachen bzw. ggf. mehrfach verwendba-
ren Grabmals und Pflanzen einer pflegearmen Begrünung. Ge-
gen vollständigen Kostenersatz können Grabnutzungsrecht und 
Grabmal erworben werden. 

 

§ 14 Pflege und Instandhaltung der Gräber 

(1) Jede Grabstätte ist nach einer Bestattung, sobald die Setzung 
des Erdreichs abgeschlossen ist und es die Witterungsverhältnis-
se erlauben, unter Beachtung der allgemeinen Gestaltungsgrund-
sätze würdig herzurichten, gärtnerisch anzulegen und in diesem 
Zustand zu erhalten. 

(2) Bei allen Grabstätten sind der Nutzungsberechtigte oder – sofern 
dieser verstorben ist – die in § 13 Abs. 2 genannten Personen zur 
ordnungsgemäßen Anlage, Pflege und Instandhaltung des Gra-
bes verpflichtet. 

(3) Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete 
(siehe § 13 Abs. 2) seiner Verpflichtung nicht nach, kann ihn die 
Friedhofsverwaltung unter Fristsetzung auffordern, den ord-
nungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist kön-
nen zur Herbeiführung des ordnungsgemäßen Zustandes erfor-
derliche Maßnahmen auf Kosten des Verpflichteten getroffen 
werden (Ersatzvornahme, § 26). 

(4) Ist der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt 
bzw. die Existenz des sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht 
eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach Ablauf dieser Frist 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten 
eines Verpflichteten gem. § 13 Abs. 2 in einen ordnungsgemä-
ßen Zustand zu versetzen oder abzuräumen und einzuebnen. 

 

§ 15 Erlaubnisvorbehalt für Grabmale und bauliche Anlagen 

(1) Die Errichtung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen 
oder deren Änderung bedarf – unbeschadet sonstiger Vorschrif-
ten – der Erlaubnis der Gemeinde. Die Gemeinde ist berechtigt, 
soweit das zur Wahrung der Rechte anderer notwendig ist und 
der Friedhofszweck es erfordert, Anordnungen zu treffen, die sich 
auf Einfriedungen, Einfassungen und sonstige bauliche Anlagen 
beziehen. 

(2) Die Erlaubnis ist rechtzeitig vor Anfertigung oder Veränderung 
des Grabmales und/oder der baulichen Anlage bei der Gemeinde 
durch den Grabnutzungsberechtigten zu beantragen, wobei die 
Maße des § 16 zugrunde zu legen sind. Dem Antrag ist beizufü-
gen: 

a) der maßstabsgetreue Grabmalentwurf bzw. der maßstabs-
getreue Entwurf der baulichen Anlage mit Grundriss und 
Seitenansicht unter Angabe des Materials, seiner Bearbei-
tung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. 

b) eine maßstabsgetreue Zeichnung der Schrift, der Ornamen-
te und der Symbole unter Angabe des Materials, seiner Be-
arbeitung, des Inhalts, der Form, der Farbe und der Anord-
nung. 

(3) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn die Anlage nicht den 
Vorschriften der §§ 16 und 17 dieser Satzung entspricht. 

(4) Ohne Erlaubnis aufgestellte Grabmale und sonstige bauliche 
Anlagen sind nach schriftlicher Aufforderung an den Nutzungsbe-
rechtigten unter angemessener Fristsetzung zu entfernen. Ist der 
Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die 
Existenz des sonst Verpflichteten nach § 14 Abs. 2 nicht bekannt, 
ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Kommt der Nut-
zungsberechtigte nicht fristgerecht der Aufforderung nach, so ist 
die Gemeinde berechtigt auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
oder sonst Verpflichteten das Grabmal zu entfernen und zu ver-
werten, wenn es den sicherheitsrechtlichen Anforderungen nicht 
genügt oder den gestalterischen Merkmalen der §§ 16 und 17 wi-
derspricht (Ersatzvornahme, § 26). 

(5) Die nicht erlaubnispflichtigen provisorischen Grabmale sind nur 
als naturlasierte Holztafeln oder -kreuze zulässig. 

 

§ 16 Größe von Grabmalen und Einfriedungen 

(1) Die Grabmale (Grabsteine) dürfen im Regelfall folgende Größe 
nicht überschreiten: 
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a) Kinderreihengräber  0,70 m x 0,50 m 

b) Erdreihengräber  1,30 m x 0,60 m 

c) Familiengräber  1,30 m x 1,60 m 

d) Urnenreihengräber  0,80 m x 0,60 m 

(2) Grabeinfassungen (Grabplatten) dürfen im Regelfall folgende 
Größe (gemessen von Außenkante zu Außenkante) nicht über-
schreiten: 

a) Kinderreihengräber  1,20 m x 0,60 m 

b) Erdreihengräber  1,80 m x 0,80 m 

c) Familiengräber  1,80 m x 1,80 m 

d) Urnenreihengräber  0,80 m x 0,80 m 

(3) Eine Überschreitung ist im Einzelfall zulässig, sofern sie mit den 
Bestimmungen des § 19 dieser Satzung und dem Friedhofszweck 
vereinbar ist und die Gemeinde die Erlaubnis erteilt.  

 

§ 17 Grabgestaltung 

Grabmale und sonstige bauliche Anlagen müssen dem Friedhofs-
zweck entsprechen; sie müssen so gestaltet sein, dass die Würde des 
Friedhofs als Ruhestätte der Verstorbenen gewahrt ist. 

 

§ 17a Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur aufge-
stellt werden, wenn sie ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit im 
Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 der Internationalen 
Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzüg-
liche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kin-
derarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291) hergestellt worden sind und 
hierfür ein Nachweis gemäß Art. 9a Abs. 2 BestG in der jeweils gel-
tenden Fassung vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne dieser Vor-
schrift umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des 
Natursteins bis zum Endprodukt. Eines Nachweises gemäß Satz 1 
bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die 
Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohma-
terial vor dem 1. September 2016 in das Bundesgebiet eingeführt 
wurden. 
 

§ 18 Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen 

(1) Der Grabnutzungsberechtigte hat das Grabmal in einem ord-
nungsgemäßen, sicheren Zustand zu erhalten. Er ist für Schäden 
verantwortlich, die insbesondere durch Umfallen des Grabmales 
oder Abstürzen von Teilen desselben verursacht werden.  

(2) Grabmale, die sich nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand 
befinden, können nach vorangegangener schriftlicher Aufforde-
rung auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder der in § 14 
Abs. 2 genannten Personen instandgesetzt oder entfernt werden, 
wenn die Wiederherstellung verweigert oder innerhalb der gesetz-
ten Frist nicht durchgeführt wird (Ersatzvornahme, § 26). Kann 
aufgrund der akut drohenden Gefahr durch ein nicht standsiche-
res Grabmal eine schriftliche Aufforderung an den Nutzungsbe-
rechtigten zur Wiederherstellung der Standsicherheit unter Frist-
setzung nicht abgewartet werden, ist der Friedhofsträger berech-
tigt, die Gefahrenstelle abzusperren, das Grabmal provisorisch zu 
sichern oder umzulegen. 

(3) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag handelnden 
Personen haften für jede durch die Errichtung von Grabmalen 
und baulichen Anlagen entstehenden Beschädigungen der Grab- 
und Friedhofsanlagen. 

(4) Grabmale und bauliche Anlagen (§ 16 und § 17) dürfen vor Ab-
lauf der Ruhefrist oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Er-
laubnis der Gemeinde entfernt werden. 

(5) Nach Ablauf der Ruhefrist und des Nutzungsrechts sind die 
Grabmale nach einer entsprechenden Aufforderung der Gemein-
de durch den vorher Nutzungsberechtigten oder den nach § 14 
Abs. 2 Verpflichteten innerhalb von sechs Monaten zu entfernen. 
Die Grabstätten sind einzuebnen. Kommt der Nutzungsberechtig-
te oder der sonst Verpflichtete seiner Verpflichtung nicht nach, 
kann ihn die Friedhofsverwaltung unter erneuter Fristsetzung auf-
fordern, den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ab-
lauf der Frist können zur Herbeiführung des ordnungsgemäßen 
Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten des vormals 
Nutzungsberechtigten oder sonst Verpflichteten getroffen werden 

(Ersatzvornahme, § 26). Ist der Aufenthalt des Nutzungsberech-
tigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst Verpflichte-
ten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. 
Nach Ablauf dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, 
die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder eines 
Verpflichteten abzuräumen und einzuebnen. Grabmale, Einfrie-
dungen und sonstiger Grabschmuck gehen infolge der Eigentum-
saufgabe durch den vormals Nutzungsberechtigten in das Eigen-
tum des Friedhofsträgers über. 

 

IV. Bestattungsvorschriften 
 

§ 19 Leichenhaus 

(1) Das Leichenhaus dient der Aufbewahrung der Leichen, bis sie 
bestattet oder überführt werden und zur Aufbewahrung von 
Aschenresten feuerbestatteter Verstorbener bis zur Beisetzung 
im Friedhof.  

(2) Die Verstorbenen können im Leichenhaus aufgebahrt werden. 
Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken 
bestehen, können die Hinterbliebenen die Verstorbenen während 
der festgesetzten Zeiten sehen. Die Bestattungspflichtigen (§ 15 
BestV) entscheiden, ob die Aufbahrung im offenen oder ge-
schlossenen Sarg erfolgt. Wird darüber keine Bestimmung getrof-
fen, bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei entsprechen-
der Anordnung des Amts- oder Leichenschauarztes. Leichen von 
Personen, die bei Eintritt des Todes an einer übertragbaren 
Krankheit im Sinne des Infektionsschutzgesetzes erkrankt waren, 
werden in einem gesonderten Raum untergebracht. Der Zutritt zu 
diesem Raum und die Besichtigung der Leichen bedürfen der 
vorherigen Erlaubnis des Amtsarztes. 

(3) Für die Beschaffenheit von Särgen, Sargausstattungen, Urnen 
und für die Bekleidung von Leichen gelten die Vorschriften des 
§ 30 BestV. 

 

§ 20 Leichenhausbenutzungszwang 

(1) Jede Leiche ist spätestens 24 Stunden vor der Bestattung in das 
gemeindliche Leichenhaus zu verbringen. 

(2) Dies gilt nicht, wenn 

a) der Tod in einer Anstalt (z. B. Krankenhaus, Klinik, Alten- bzw. 
Pflegeheim u. a.) eingetreten ist und dort ein geeigneter 
Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhanden ist, 

b) die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswärtigen 
Bestattungsort freigegeben und innerhalb einer Frist von 24 
Stunden überführt wird, 

c) die Leiche in einem privaten Krematorium verbrannt werden 
soll und sichergestellt ist, dass die Voraussetzungen des 
§ 17 BestV vom Träger der Bestattungsanlage geprüft wer-
den. 

 

§ 21 Friedhofs- und Bestattungspersonal 

Die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bestattung stehenden 
Verrichtungen auf dem Friedhof in Schirnding werden von einem 
beauftragten Bestattungsunternehmen übernommen. Dies gilt insbe-
sondere für 

a) das Ausheben und Verfüllen des Grabes, 

b) das Versenken des Sarges,  

c) die Beisetzung von Urnen, 

d) die Überführung des Sarges/der Urne von der Halle zur 
Grabstätte einschließlich der Stellung der Träger, 

e) die Ausgrabung und Umbettung (Exhumierung von Leichen 
und Gebeinen sowie Urnen) einschließlich notwendiger Um-
sargungen, 

f) das Ausschmücken des Aufbahrungsraums und der Aus-
segnungshalle (Grundausstattung mit Trauerschmuck). 

 

§ 22 Bestattung 

Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestattung von Leichen 
oder Leichenteilen sowie die Beisetzung von Aschenurnen unter der 
Erde bzw. in Urnengefachen. Die Bestattung ist durchgeführt, wenn 
das Grab verfüllt oder das Urnengefach geschlossen ist. 
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§ 23 Anzeigepflicht und Bestattungszeitpunkt 

(1) Bestattungen auf dem gemeindlichen Friedhof sind unverzüglich 
nach Eintritt des Todes der Gemeinde anzuzeigen; die erforderli-
chen Unterlagen sind vorzulegen. 

(2) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Gemeinde im Benehmen 
mit den Hinterbliebenen, dem Bestattungsunternehmen und ggf. 
mit dem zuständigen Pfarramt fest. 

 

§ 24 Ruhefrist 

(1) Die Ruhefristen der einzelnen Grabarten betragen für  

a) Kinderreihengräber  15 Jahre 

b) Erdreihengräber  25 Jahre 

c) Familiengräber  25 Jahre 

d) Urnenreihengräber  20 Jahre 

e) Urnenstelen  20 Jahre 

f) Urnenrasengräber  20 Jahre 

g) Urnengefache  20 Jahre 

(2) Die Ruhefrist beginnt am Tag der Bestattung. 
 

§ 25 Exhumierung und Umbettung 

(1) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Urnen bedarf 
unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften der vorherigen 
Erlaubnis der Gemeinde. Sie darf nur erteilt werden, wenn ein 
wichtiger Grund die Störung der Totenruhe und die Unterbre-
chung der Verwesung rechtfertigt. 

(2) Soweit Exhumierungen von Leichen nicht vom Gericht oder einer 
Behörde angeordnet werden, sollen sie nur in den Monaten Ok-
tober bis März und zwar außerhalb der Besuchszeiten erfolgen. 

(3) Zur Exhumierung und Umbettung bedarf es eines Antrages des 
Grabnutzungsberechtigten. 

(4) Angehörige und Zuschauer dürfen der Exhumierung bzw. Umbet-
tung nicht beiwohnen. 

(5) Im Übrigen gilt § 21 BestV. 
 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 26 Ersatzvornahme 

(1) Der Friedhofsträger kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall er-
lassen. Diesen Anordnungen ist unverzüglich Folge zu leisten. 

(2) Werden die in dieser Satzung festgelegten Handlungspflichten 
nicht rechtzeitig erfüllt, kann die Gemeinde die Handlung auf Kos-
ten des Pflichtigen vornehmen oder vornehmen lassen. Die Er-
satzvornahme ist vorher schriftlich anzudrohen. Dabei ist eine 
angemessene Frist zu setzen. Ist der Aufenthaltsort des Pflichti-
gen nicht mehr zu ermitteln, so ersetzt die öffentliche Bekannt-
machung die an den Pflichtigen adressierte schriftliche Andro-
hung. Einer vorherigen Androhung und einer Fristsetzung bedarf 
es nicht, wenn der Pflichtige nicht erreichbar ist und die Ersatz-
vornahme zur Abwehr einer drohenden Gefahr notwendig ist. 

 

§ 27 Haftungsausschluss 

Die Gemeinde übernimmt für die Beschädigungen, die durch nicht 
satzungsgemäße Benutzung der Friedhofsanlagen entstehen und für 
Schäden, die durch Beauftragte dritter Personen verursacht werden, 
keine Haftung. 
 

§ 28 Zuwiderhandlungen 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO i. V. mit § 17 OWiG kann mit Geldbuße 
von mindestens fünf Euro und höchstens eintausend Euro belegt 
werden wer: 

a) den Vorschriften über den Benutzungszwang zuwiderhan-
delt, 

b) die erforderliche Erlaubnis der Gemeinde nicht einholt, 

c) die erstmalige Anlage, Pflege und Instandhaltung der Grab-
stätten nach den §§ 15 bis 19 nicht satzungsgemäß vor-
nimmt, 

d) sich entgegen den Bestimmungen dieser Satzung nicht ruhig 
und der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die 
festgelegten Verbote missachtet. 

 
§ 29 Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung beste-
henden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Hand-
lungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes 
(VwZVG). 
 

§ 30 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fried-
hofssatzung des Marktes Schirnding vom 28.12.1979 (KrABl Nr. 26 
vom 28. Dezember 1979) außer Kraft. 
 
 
Schirnding, den 25. November 2025 
Markt Schirnding  
 
 

gez. Karin Fleischer, 1. Bürgermeisterin 
 
 
 

Nr. 162 
 
Markt Schirnding 
 
Satzung des Marktes Schirnding über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Benutzung ihrer Bestattungseinrichtung sowie für 
damit in Zusammenhang stehende Amtshandlungen (Friedhofs-
gebührensatzung) 

vom 25.11.2025 
 
Aufgrund der Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern vom 22.08.1998 (GVBl S. 796) in der derzeit geltenden Fas-
sung und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes vom 04.04.1993 
(GVBl S. 264) in der derzeit geltenden Fassung erlässt der Markt 
Schirnding folgende 
 

Friedhofsgebührensatzung 
 

§1 
Gebührenpflicht und Gebührenarten 

 
(1) Die Gemeinde erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Bestat-

tungseinrichtungen sowie für damit in Zusammenhang stehende 
Amtshandlungen Gebühren. 

(2) Als Gebühren werden erhoben: 

a) Grabnutzungsgebühren (§ 4) 
b) Bestattungsgebühren (§ 5) 
c) sonstige Gebühren (§ 6) 

 
§ 2 

Gebührenschuldner 
 

(1) Gebührenschuldner ist, 

a) wer zum Tragen der Bestattungskosten gesetzlich verpflich-
tet ist, 

b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung 
gestellt hat, 

c) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt, 
d) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat. 

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

(3) Bei Verlängerung des Grabnutzungsrechtes sind die Grabgebüh-
ren vom Grabnutzungsberechtigten zu tragen. 
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§ 3 

Entstehen und Fälligkeit einer Gebühr 
 
(1) Die Grabnutzungsgebühr (§ 4) entsteht mit der Zuteilung oder der 

Verlängerung des Nutzungsrechts eines Grabes, und zwar: 

a) bei der erstmaligen Zuteilung des Nutzungsrechts, 
b) bei der Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ablauf der 

Ruhezeit für den Zeitraum der Verlängerung, 
c) bei Bestattung einer Leiche oder Beisetzung einer Urne in 

einer Grabstätte, für welche die Nutzungszeit noch nicht ab-
gelaufen ist, für die Zeit vom Ablauf des bisherigen Nut-
zungsrechts bis zum Ablauf der neuen Ruhezeit. 

(2) Die Bestattungsgebühren (§ 5) entstehen mit der Inanspruch-
nahme der gebührenpflichtigen Leistung. 

(3) Die sonstigen Gebühren (§ 6) entstehen mit der Erbringung der 
Leistung durch die Friedhofsverwaltung. 

(4) Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides fällig. 

 
§ 4 

Grabnutzungsgebühr 
 

(1) Die Grabnutzungsgebühren betragen für: 

a) Erdgräber 
Kinderreihengrab für 15 Jahre     155,00 € 
Reihengrab 
für Personen über 5 Jahre für 25 Jahre      270,00 € 
Familiengrab für 50 Jahre   1.240,00 € 

b) Urnenreihengräber 
Urnengrab einfach für 20 Jahre     130,00 € 
Urnengrab mehrfach für 40 Jahre     260,00 € 

c) Urnengefache 
Familiengrab (4 Urnen) für 40 Jahre  1.240,00 € 

d) Urnenstelen 
Familiengrab (2 Urnen) für 25 Jahre  1.240,00 € 

e) Urnenrasengräber 
Urnenrasengrabplatz (2 Urnen) für 20 Jahre    500,00 €
  

(2) Eine Verlängerung des Grabnutzungsrechts ist in der Regel für 
10 Jahre vorgesehen. Die Gebühren sind im Voraus zu entrichten 
und betragen für: 

a) Reihengrab       135,00 € 
b) Kinderreihengrab         70,00 € 
c) Familiengrab       255,00 € 
d) Urnengrab einfach         70,00 € 
e) Urnengrab mehrfach      105,00 € 
f) Urnengefach        310,00 € 
g) Urnenstele        310,00 € 
h) Urnenrasengrabfeld       250,00 € 

(3) Die Gebühren für die Beisetzung einer zusätzlichen Urne betra-
gen im 

a) Erdgrab         90,00 € 
b) Urnenstelengrab        90,00 € 

 
§ 5 

Bestattungsgebühren 
 
An Bestattungsgebühren werden erhoben: 
 
(1) Für die Benutzung des Leichenhauses ohne Dekoration  

einschließlich der Aufbahrung des Sargs in der Kühlvitrine  
         150,00 € 

(2) Für die Aufbewahrung einer Urne im Leichenhaus bis zur  
Beisetzung         60,00 € 

 
§ 6 

Sonstige Gebühren 
 
An sonstigen Gebühren werden erhoben: 
Für die Erlaubnis zur Errichtung von Grabdenkmälern, Einfassungen, 
Abdeckplatten und sonstigen baulichen Anlagen pauschal für: 

a) Urnengräber (Einzel- u. Mehrfachgräber):    100,00 € 
b) Erdgräber (Kinder-, Einzel- und Familiengräber):     100,00 € 

 
§ 7 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Friedhofsgebührensatzung des Marktes Schirnding vom 21. Septem-
ber 2021 (KrABl Nr. 47 vom 07. Oktober 2021) außer Kraft. 
 
Schirnding, den 25. November 2025 
Markt Schirnding 
 
 

gez. Karin Fleischer, Erste Bürgermeisterin 
 
 
 

Nr. 163 
 
Markt Schirnding 
 

Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung des Marktes Thiersheim (BGS-EWS) 

 
Vom 25. November 2025 

 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
erlässt der Markt Thiersheim folgende Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Mark-
tes Thiersheim: 

§ 1 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des 
Marktes Thiersheim (BGS-EWS) vom 08. März 2006 (KrABl 7/2006 v. 
16.03.2006 S. 38), zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 30. 
März 2023 (KrABl Nr. 10/2023 v. 20.04.2023 S. 60) wird wie folgt 
geändert:  
 

1. § 9 a Abs. 2 erhält folgende Fassung:  
 
„Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern der
  
 Nenngröße 
  
 bis Qn 2,5/Q3_4    78,00 € 

bis Qn 6/Q3_10    94,00 € 
bis Qn 15/Q3_25  140,00 € 
über Qn 15/Q3_25  196,00 €.“  

  
2. In § 10 Abs. 1 a)  wird der Betrag „3,75 €“ durch den Betrag 

„4,00 €“ ersetzt.  
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01. Januar 2026 in Kraft.  
 
Thiersheim, 25. November 2025 
Markt Thiersheim  
 

gez. Frohmader, Erster Bürgermeister 
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Nr. 164 
 
Markt Thiersheim  
 

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung – HStS) der Marktgemeinde Thiersheim 

vom 18.11.2025 
Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes 

(KAG) erlässt der Markt Thiersheim folgende Satzung: 
§ 1  

Steuertatbestand 
1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet 
unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe 
dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr. 

§ 2  
Steuerfreiheit 

Steuerfrei ist das Halten von 
1.Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

a) Hunden in Tierhandlungen, 
b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken ge-
haltenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke ge-
halten werden, 

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-
Bundes, des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder 
des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durchführung der 
diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen, 
3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 
4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefol-
ges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren Angehörigen 
gehalten werden, 
5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder 
berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland 
gehalten werden, 
6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tier-
asylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, 
7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen be-
standen haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den Kata-
strophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen, 
8. Hunden, die eine Prüfung zur Feststellung der Eignung und Zuver-
lässigkeit im Anzeigen verendeten Schwarzwilds bestanden haben, als 
sogenannter ASP-Kadaver-Suchhund in einem Hundegespann Mit-
glied in der Bayerischen ASP-Kadaver-Suchhunde-Bereitschaftsstaffel 
des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind und 
für die Vorbeugung vor beziehungsweise Bekämpfung der Afrikani-
schen Schweinepest zur Verfügung stehen, 
9. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose 
unentbehrlich sind. 

 
§ 3  

Steuerschuldner, Haftung 
(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer 
einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- 
oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als Hundehalter gilt 
auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 
auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen 
Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemein-
sam gehalten. 
(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, 
sind sie Gesamtschuldner. 
(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die 
Steuer. 
 

§ 4  
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als 
drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr erfüllt werden. 
(2)  1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, 
für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden und nicht 
nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, 
entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den ande-
ren Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstor-
benen oder veräußerten Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses 
Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes eine weitere Steuer-
pflicht mit einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten 
Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstor-
benen oder veräußerten Hund gegolten hat. 
(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hun-
des für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalenderjahres bereits 

in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland entstan-
den und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die 
Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach 
dieser Satzung zu zahlen hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet. 
 

§ 5  
Steuermaßstab und Steuersatz 

(1) 1Die Steuer beträgt 

 
für den ersten Hund  

 
      60 Euro, 

für jeden weiteren Hund       60 Euro 

für jeden Kampfhund     600 Euro 
 

2Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei 
der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 3Hunde, für 
die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde. 
(3) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifi-

scher Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten 
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tie-
ren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind 
alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressi-
vität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen von 
Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen 
Hunden. 
 

§ 6  
Steuerermäßigung 

(1) 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für 
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwe-
sen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m Luftlinie von jedem ande-
ren Wohngebäude entfernt sind. 
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern 
eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung 
der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern 
nicht die Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuerermäßigung tritt nur 
ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichge-
stellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayeri-
schen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 
2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund 
des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind sowohl die Voraus-
setzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird 
die Steuer nur einmal ermäßigt. 
 

§ 7  
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermä-

ßigung 
(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist 
bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die Steuerermä-
ßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die 
Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Gemeinde 
glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die 
Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehal-
tung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entschei-
dend. 
(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 bis 9 
und keine Steuerermäßigung gewährt. 
 

§ 8  
Entstehen der Steuerpflicht 

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres 
oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Kalenderjah-
res verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbe-
stand verwirklicht wird. 
 

§ 9  
Fälligkeit der Steuer 

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer 
fällig am 1. Februar eines jeden Kalenderjahres, frühestens jedoch 
einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. 

§ 10  
 

Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 
(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, Alter und 
Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im 
Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 
Nachweise der Gemeinde melden. 
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(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats des Hundes 
unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob 
die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gege-
benenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde mel-
den. 
(3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die 
Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb der 
Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes 
stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftrag-
ten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; wer-
den andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, 
sind auch diese Personen hierzu verpflichtet. 
(4) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb 
eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräußert oder 
sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder tot 
ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. 2Mit der 
Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke 
an die Gemeinde zurückzugeben. 
(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuer-
ermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines Monats nach 
Wegfall anzuzeigen. 
 

§ 11  
Inkrafttreten 

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2025 tritt die Hundesteuersatzung 
vom 21. Oktober 2015 außer Kraft. 
 
Thiersheim, 20.11.2025 
Markt Thiersheim  
 

gez. Frohmader, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 165 
 
Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim 

 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Verwaltungsgemein-

schaft Thiersheim 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
I. 

Auf Grund von Art. 8 Abs. 2 und Art. 10 Abs. 2 der 
Verwaltungsgemeinschaftsordnung in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 
und Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in 
Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die 
Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit    1.493.500 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       150.000 € 
 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 (1) Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 
1.231.700 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der 
Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die 
maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2024 
auf 3.820 Einwohner festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 322,4345549 € 

festgesetzt. 
 
 (2) Investitionsumlage 
 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

II. 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 10 Abs. 2 VGemO 
i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO 
genehmigungspflichtigen Teile. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim öffentlich 
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung – BekV – zugänglich.  
 
 
Thiersheim, 21. November 2025  
Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim 
 

gez. Bauer, Gemeinschaftsvorsitzender 
 
 
 

Nr. 166 
 
Markt Thierstein 
 

Marktgemeinde Thierstein 
Bekanntmachung 

Bauleitplanung der Marktgemeinde Thierstein 
Erlass einer Außenbereichssatzung gemäß § 35 Abs. 6 BauGB 

für den Bereich Hohenmühle 
 

Der Marktgemeinderat der Marktgemeinde Thierstein hat in seiner 
Sitzung vom 16.10.2025 gemäß § 35 Abs. 6 BauGB die Aufstellung 
einer Außenbereichssatzung für den Bereich Hohenmühle beschlos-
sen. 
In derselben Sitzung hat der Marktgemeinderat den Entwurf der Au-
ßenbereichssatzung vom 16.10.2025 einschließlich Lageplan gebilligt. 
Anlass für das Bauleitplanverfahren ist eine geplante bauliche Entwick-
lung im Bereich Hohenmühle. Der Gemeindeteil ist bauplanungsrecht-
lich dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen. Gemäß dem 
Flächennutzungsplan der Marktgemeinde Thierstein ist der Bereich als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
Mit der Außenbereichssatzung sollen die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Genehmigung zukünftiger Vorhaben geschaffen 
werden. 
 
Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 5 ha und umfasst die 
Grundstücke Fl.Nrn. 872/4, 883, 884, 885, 887, 888, 899, 900, 1114, 
1114/1, 1116 sowie teilweise die Fl.Nrn. 868, 891, 892, 896, 1008, 
1118 und 1125 der Gemarkung Thierstein. 
Der Satzungsentwurf mit Lageplan liegt in der Zeit vom 
20. Oktober 2025 bis 20. Januar 2026 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim, Marktplatz 2, 95707 
Thiersheim, während der Dienststunden (Montag – Mittwoch 8.00–
12.00 Uhr, 13.00–16.30 Uhr, Donnerstag 8.00–12.00 Uhr, 13.00–18.00 
Uhr, Freitag 8.00–11.00 Uhr) öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
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Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie der Satzungsentwurf in der 
Fassung vom 15.10.2025 sind im oben genannten Zeitraum außerdem 
auf der Internetseite der Marktgemeinde Thierstein (www.thierstein.de) 
unter „Wirtschaft & Wohnen → Bauleitplanung“ eingestellt. 
Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht 
innerhalb der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben. 
 
Datenschutz: 
Im Rahmen der Beteiligung werden personenbezogene Daten erhoben 
und verarbeitet. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 
auf Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e DSGVO sowie dem Bayerischen Datenschutzgesetz. Bei 
Stellungnahmen ohne Absenderangaben erfolgt keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen sind dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren 
nach Art. 13 und 14 DSGVO“ zu entnehmen, das ebenfalls öffentlich 
ausliegt. 
 
Thierstein, 20.10.2025 
Marktgemeinde Thierstein 
 

gez. Schobert, 1. Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 167 
 
Markt Thierstein 

 
Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung – HStS) der Marktgemeinde Thierstein 
vom 13.11.2025 

Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) erlässt der Markt Thierstein folgende Satzung: 

 
§ 1  

Steuertatbestand 
1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet 
unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe 
dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2  
Steuerfreiheit 

Steuerfrei ist das Halten von 
1.Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

a) Hunden in Tierhandlungen, 
b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken ge-
haltenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke ge-
halten werden, 

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-
Bundes, des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder 
des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durchführung der 
diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen, 
3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 
4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefol-
ges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren Angehörigen 
gehalten werden, 
5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder 
berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland 
gehalten werden, 
6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tier-
asylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, 
7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen be-
standen haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den Kata-
strophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen, 
8. Hunden, die eine Prüfung zur Feststellung der Eignung und Zuver-
lässigkeit im Anzeigen verendeten Schwarzwilds bestanden haben, als 
sogenannter ASP-Kadaver-Suchhund in einem Hundegespann Mit-
glied in der Bayerischen ASP-Kadaver-Suchhunde-Bereitschaftsstaffel 
des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind und 
für die Vorbeugung vor beziehungsweise Bekämpfung der Afrikani-
schen Schweinepest zur Verfügung stehen, 
9. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose 
unentbehrlich sind. 

 

§ 3  
Steuerschuldner, Haftung 

(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer 
einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- 
oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als Hundehalter gilt 
auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 
auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen 
Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemein-
sam gehalten. 
(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, 
sind sie Gesamtschuldner. 
(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die 
Steuer. 
 

§ 4  
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als 
drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr erfüllt werden. 
(2)  1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, 
für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden und nicht 
nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, 
entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den ande-
ren Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstor-
benen oder veräußerten Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses 
Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes eine weitere Steuer-
pflicht mit einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten 
Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstor-
benen oder veräußerten Hund gegolten hat. 
(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hun-
des für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalenderjahres bereits 
in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland entstan-
den und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die 
Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach 
dieser Satzung zu zahlen hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet. 
 

§ 5  
Steuermaßstab und Steuersatz 

(1) 1Die Steuer beträgt 

für den ersten Hund   40 Euro, 

für jeden weiteren Hund   60 Euro, 

für jeden Kampfhund 600 Euro. 
2Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei 
der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 3Hunde, für 
die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde. 
(3) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer 

Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten Aggressi-
vität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszu-
gehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 
der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Ge-
fährlichkeit genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie 
deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden. 

 
§ 6  

Steuerermäßigung 
(1) 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für 
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwe-
sen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m Luftlinie von jedem ande-
ren Wohngebäude entfernt sind. 
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern 
eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung 
der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern 
nicht die Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuerermäßigung tritt nur 
ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichge-
stellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayeri-
schen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 
2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund 
des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind sowohl die Voraus-
setzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird 
die Steuer nur einmal ermäßigt. 
 

§ 7  
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermä-

ßigung 
(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist 
bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die Steuerermä-
ßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die 
Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Gemeinde 
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glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die 
Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehal-
tung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entschei-
dend. 
(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 bis 9 
und keine Steuerermäßigung gewährt. 
 

§ 8  
Entstehen der Steuerpflicht 

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres 
oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Kalenderjah-
res verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbe-
stand verwirklicht wird. 
 

§ 9  
Fälligkeit der Steuer 

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer 
fällig am 1. Februar eines jeden Kalenderjahres, frühestens jedoch 
einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. 
 

§ 10  
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 

(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, Alter und 
Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im 
Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 
Nachweise der Gemeinde melden. 
 
(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats des Hundes 
unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob 
die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gege-
benenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde mel-
den. 
(3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die 
Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb der 
Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes 
stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftrag-
ten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; wer-
den andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, 
sind auch diese Personen hierzu verpflichtet. 
(4) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb 
eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräußert oder 
sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder tot 
ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. 2Mit der 
Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke 
an die Gemeinde zurückzugeben. 
(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuer-
ermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines Monats nach 
Wegfall anzuzeigen. 

§ 11  
Inkrafttreten 

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2025 tritt die Hundesteuersatzung 
vom 13. Oktober 2015 außer Kraft. 
 
Thierstein, 14.11.2025 
Markt Thierstein 
 

gez. Schobert, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 168 
 
Gemeinde Tröstau 
 

Der Gemeinderat beschließt folgende Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-

EWS): 
 

Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Tröstau 

Vom 28.11.2025 
 
Die Gemeinde Tröstau erlässt aufgrund der Art. 5, 8, und 9 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 04.04.1993 (BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.12.2024 (GVBl. S. 573) folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Tröstau (BGS-EWS), zuletzt geändert durch Satzung vom 
15.12.2021 (KrABl Nr. 56/2021 vom 16.12.2021), wird wie folgt geän-
dert: 
 

a) § 9 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasser-
zählern mit Dauerdurchfluss (Q3) 

 
bis   4 m³/h    90,00 €/Jahr 
bis  10 m³/h  225,00 €/Jahr 
bis 16 m³/h  360,00 €/Jahr 
über 16 m³/h  562,50 €/Jahr“ 

 
 

b) § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgen-
den Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die 
der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen 
Grundstücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 4,62 € 
pro Kubikmeter Abwasser.“ 

 
§ 2 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
Tröstau, den 28.11.2025 
Gemeinde Tröstau 
 

gez. Klein, Rainer Klein, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 169 
 
Gemeinde Tröstau 
 

Der Gemeinderat beschließt folgende Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-

WAS): 
 

Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung der Gemeinde Tröstau 

Vom 28.11.2025 
 
Die Gemeinde Tröstau erlässt aufgrund der Art. 5, 8, und 9 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 04.04.1993 (BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.12.2024 (GVBl. S. 573) folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der 
Gemeinde Tröstau (BGS-WAS), zuletzt geändert durch Satzung vom 
27.11.2017 (KrABl Nr. 27/2017 vom 07.12.2017), wird wie folgt geän-
dert: 

 
a) § 9 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasser-
zählern mit Dauerdurchfluss (Q3) 

 
bis   4 m³/h   80,00 €/Jahr, netto   85,60 €/Jahr, brutto 
bis  10 m³/h 200,00 €/Jahr, netto 214,00 €/Jahr, brutto 
bis 16 m³/h 320,00 €/Jahr, netto 342,40 €/Jahr, brutto 
über 16 m³/h 500,00 €/Jahr, netto 535,00 €/Jahr, bruto 

 
b) § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Gebühr beträgt 2,23 € (netto), bzw. 2,39 € (brutto) pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers.“ 

 
c) § 10 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
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„Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 
Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 3,20 € (net-
to), bzw. 3,42 € (brutto) pro Kubikmeter entnommenen Was-
sers.“ 

 
§ 2 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
Tröstau, den 28.11.2025 
Gemeinde Tröstau 
 

gez. Klein, Rainer Klein, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 170 
 
Gemeinde Tröstau 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der 
Realsteuerhebesätze 

der Gemeinde Tröstau (Hebesatzsatzung) 
Vom 28.11.2025 

 
Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 ((GVBl. S 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 der 

Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98)) und Art. 18 des Bayeri-
schen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 04.04.1993 ((GVBl. S. 264), zuletzt geändert durch § 1 
Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98)) in Verbin-

dung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 07.08.1973 ((BGBl. I S. 965), zuletzt geän-
dert durch Artikel 21 des Jahressteuergesetzes 2022 vom 16.12.2022 
(BGBl. I S. 2294)) und Art. 5 des Bayerischen Grundsteuergesetzes 
vom 10.12.2021 ((GVBl. S. 638), zuletzt geändert durch Art. 9 des 
Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBl. S. 128)) und § 16 des Gewerbe-

steuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.10.2002 ((BGBl I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 19 des 

Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108)) erlässt die Ge-
meinde Tröstau folgende  

 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der 
Realsteuerhebesätze der Gemeinde Tröstau (Hebesatzsatzung): 

 
§ 1 

Die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Ge-
meinde Tröstau vom 13.11.2024 (KrABl vom 28.11.2024, S. 206) wird 

wie folgt geändert: 
 

§ 1 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 1 Hebesätze 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:  

 
1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)  

       195 v. H.  
 

2. Grundsteuer B (für Grundstücke)    190 v. H.  
 

3. Gewerbesteuer     350 v. H.“ 
 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 

 
 
Tröstau, den 28.11.2025 
Gemeinde Tröstau 
 

gez. Klein, Rainer Klein, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 171 
 
Gemeinde Tröstau 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Tröstau; 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 11 „Am Mühlweg“ im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB); 
Bekanntgabe zur Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Tröstau hat in seiner Sitzung am 
14.10.2025 die Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 11 „Am Mühlweg“ beschlossen. Der Einleitungsbe-
schluss wurde am 06.11.2025 im Amtsblatt des Landkreises Wunsie-
del i. Fichtelgebirge öffentlich bekannt gemacht. 
 
Derzeit ist im Geltungsbereich des Bebauungsplans als Art der bauli-
chen Nutzung ein sonstiges Sondergebiet (Laden-, Büro- und Gast-
stättengebiet) gem. § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
festgesetzt. Ziel der Bebauungsplanänderung ist es, die Art der bauli-
chen Nutzung in ein Mischgebiet gem. § 6 BauNVO zu ändern, um 
dadurch die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für weitere 
Bebauungs- bzw. Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die 
Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 574 (TF), 1426 (TF), 1427 (TF), 1430, 
1430/3, 1490, 1493/1, 1493/2, 1493/3 (TF), 1548/1, 1548/2, 1548/3 
und 1552 der Gemarkung Tröstau.  
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 18.11.2025 wurde die Bebau-
ungsplanänderung mit Begründung in der Fassung vom 13.11.2025 
gebilligt und beschlossen die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Die Änderung des Bebau-
ungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a Bauge-
setzbuch (BauGB).  
 
Die Unterlagen für die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 11 „Am 
Mühlweg“ liegen mit Begründung in der Zeit vom 
 

04.12.2025 bis einschließlich 05.01.2026 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Tröstau -Bauverwaltung- während der 
allgemeinen Dienststunden (Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 12:00 
Uhr, Montag und Dienstag von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Donnerstag 
von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr) zur Einsichtnahme gemäß § 4 Abs. 2 i. 
V. m.  § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus. Ferner können die Entwürfe im 
Internet unter https://www.vg-
troestau.de/seite/394200/bauleitplanverfahren.html eingesehen wer-
den. Während des genannten Zeitraums können Stellungnahmen an 
die E-Mail-Adresse: bau@vg-troestau.de elektronisch übermittelt, aber 
auch auf anderem Wege (schriftlich oder mündlich zur Niederschrift) 
bei der Gemeinde Tröstau abgegeben werden. Es besteht während 
der genannten Dienstzeiten im Rathaus Gelegenheit zur Niederschrift 
der Äußerung sowie zur Erörterung der Planung. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass das Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 11 „Am Mühlweg“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
BauGB, ohne Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sowie ohne eine Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wird. 
 
Wird eine öffentliche Erörterung über Ziele und Zweck der Planung 
von einer größeren Anzahl von Bürgern gewünscht, wird der Termin 
für die öffentliche Veranstaltung in gleicher Weise durch den Anschlag 
an den Amtstafeln und im Amtsblatt bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung im Verfahren zur 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 11 „Am Mühlweg“ unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde Tröstau den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebau-
ungsplans nicht von Bedeutung ist.  
 
 
 

https://www.vg-troestau.de/seite/394200/bauleitplanverfahren.html
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Datenschutz: 
 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
 
Tröstau, den 19.11.2025  
Gemeinde Tröstau  
 

gez.Rainer Klein, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 172 
 
Gemeinde Nagel 
 
Amtliche Bekanntmachung 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Nagel; 
Erste Änderung des Bebauungsplans „Ebnather Straße“ im be-
schleunigten Verfahren gem. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB); 
Erneute verkürzte Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 a Abs. 
3 i. V. m. § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nagel hat in seiner Sitzung am 
18.10.2019 die Einleitung eines Verfahrens zur 1. Änderung des Be-
bauungsplans „Ebnather Straße“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
Der Einleitungsbeschluss wurde im Amtsblatt des Landkreises Wun-
siedel i. Fichtelgebirge Nr. 23/2019 am 07.11.2019 ortsüblich bekannt 
gemacht.  
Der Geltungsbereich der Bauleitplanung umfasst das Grundstück Fl.-
Nr. 194 sowie Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 173 und 195 Ge-
markung Nagel.  
In der Sitzung des Gemeinderates Nagel am 03.07.2025 wurde der 
Planentwurf für die 1. Änderung des Bebauungsplans „Ebnather Stra-
ße“ mit Begründung in der Fassung vom 03.07.2025 gebilligt. Gleich-
zeitig wurde beschlossen, die Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Die Durchführung der Beteili-
gung erfolgte in der Zeit vom 17.07.2025 bis 18.08.2025.  
Aus der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB haben sich für 
die Planung Änderungen ergeben, die eine Überarbeitung des Bebau-
ungsplanentwurfes erforderten und somit eine erneute öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4 a Abs. 3 BauGB 
begründen. 
Gegenüber den Unterlagen zum Entwurfsbeschluss vom 03.07.2025 
haben sich folgende Änderungen ergeben: 

- Zurücknahme des Geltungsbereichs im Nord-Osten entlang 
der Kreisstraße WUN10 

- Geringfügige Verlängerung der beiden Stichstraßen 
- Änderung der Festsetzungen zur Ableitung anfallenden 

Niederschlagswassers  
- Änderung der grünordnerischen Festsetzungen.   

In der Sitzung des Gemeinderates am 20.11.2025 wurde der überar-
beitete Planentwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Ebnather 
Straße“ mit Begründung in der Fassung vom 13.11.2025 gebilligt und 
beschlossen, diese erneut auszulegen. Dieser Beschluss wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
Der überarbeitete Planentwurf in der Fassung vom 13.11.2025 liegt mit 
Begründung in der Zeit vom 
 

04.12.2025 bis einschließlich 18.12.2025 
 

im Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Tröstau, Hauptstraße 6, 
95709 Tröstau, Zimmer-Nr. I.05 während der allgemeinen Dienststun-
den (Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag von 
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
öffentlich für jedermann zur Einsichtnahme gem. § 3 Abs.2 und § 4 
Abs. 2 BauGB aus. Weiterhin können die vorstehend genannten Un-
terlagen unter dem Link: 

https://www.vg-troestau.de/seite/394200/bauleitplanverfahren.html 
auch im Internet eingesehen werden.  
 
Während des genannten Zeitraums können Stellungnahmen an die E-
Mail-Adresse: 
bau@vg-troestau.de elektronisch übermittelt oder auf anderem Wege 
(schriftlich oder mündlich zur Niederschrift) zu den genannten Dienst-
zeiten abgegeben werden.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 

BauGB die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Ebnather Straße“ im 

beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 

2 Abs. 4 erfolgt und daher von einem Umweltbericht nach § 2 a sowie von 

der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen 

wird. 

 

Die Dauer der Auslegung und die Frist zur Abgabe von Stellungnah-
men wird auf eine Frist von zwei Wochen angemessen verkürzt (§ 4 a 
Abs. 3 BauGB). Die Behörden und Träger öffentlicher Belange werden 
durch Anschreiben gesondert um Abgabe einer Stellungnahme gebe-
ten.  
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 a Abs. 6 BauGB können nicht fristge-

recht (Datum des Posteingangs bei der Gemeinde) abgegebene Stellung-

nahmen bei der Beschlussfassung über die Bauleitplanung unberücksich-

tigt bleiben, sofern die Gemeinde Nagel deren Inhalt nicht kannte und nicht 

hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Bauleit-

planung nicht von Bedeutung ist. 

 

Datenschutz: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in 

Verbindung mit § 3 BauGB und dem Bayerischen Datenschutzgesetz 

(BayDSG). Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abge-

ben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 

Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 

Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich 

ausliegt. 

 

Tröstau, den 21.11.2025 

Gemeinde Nagel  

 

gez. Helmut Voit, Erster Bürgermeister 

 

 

 

Nr. 173 
 
Schulverband Kösseine-Mittelschule Tröstau-Nagel  
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes 
Kösseine-Mittelschule Tröstau-Nagel für das Haushaltsjahr 2025 

 
I. 

Haushaltssatzung  
des Schulverbandes Kösseine-Mittelschule Tröstau - Nagel  

für das Haushaltsjahr 2025 
 
Aufgrund von Art. 8 Abs. 1 und 9 Abs. 1 des Bayer. 
Schulfinanzierungsgesetzes in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 und Art. 
41 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung 
mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband 
Kösseine-Mittelschule Tröstau-Nagel folgende Haushaltssatzung:  
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit                                        574.000,- €  
 

und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen  
und Ausgaben mit                                         18.000,- €  

ab.  
 

https://www.vg-troestau.de/seite/394200/bauleitplanverfahren.html
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§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.  
 

§ 4 
(1) Verwaltungsumlage  
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 
494.000,- € festgesetzt und nach der Zahl der 
Verbandsschüler (Grundschule) auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt.  

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die 

maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 
2024 auf 100 Verbandsschüler festgesetzt.  
 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 4.940 € 
festgesetzt. Sie beträgt somit für die Gemeinde  
 
Nagel   37 Schüler x 4.940,- € = 182.780,- €  
Tröstau   63 Schüler x 4.940,- € = 311.220,- €.  
 

 
(2) Investitionsumlage  
 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 30.000,- € festgesetzt.  
 

§ 6 
Die Verwaltungsumlage gemäß § 4 Abs. 1 ist mit je einem Viertel des 
Jahressolls am 25.01., 25.04., 25.07. und 25.10.2023 zur Zahlung 
fällig.  
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.  
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. 
V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO 
genehmigungspflichtigen Teile.  
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Tröstau in Tröstau 
öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich.  
 
 
Tröstau, 02.12.2025 
Schulverband Kösseine-Mittelschule Tröstau-Nagel  
 
 

gez. Klein, Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 174 
 
Schulverband Thierstein-Höchstädt 

 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes 

Thierstein- Höchstädt für das Haushaltsjahr 2025 
 

I. 
Auf Grund von Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KOMMZG) in 
Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der 
Schulverband Thierstein-Höchstädt folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  164.200 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit      4.000 € 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
(1) Schulverbandsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 
festgesetzt auf 116.100 € und nach der Zahl der 
Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird 

die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. 
Oktober 2024 festgesetzt auf 79 Verbandsschüler. 

 
 3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler 

festgesetzt auf 1.469,6203 €.  
 
(2) Investitionsumlage 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

II. 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG 
i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO genehmi-
gungspflichtigen Teile. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
der VG Thiersheim in Thiersheim öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 
3 GO i. V. m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugäng-
lich.  
 
Thiersheim, 02. Dezember 2025 
Schulverband Thierstein-Höchstädt 
 

gez. Bauer, Schulverbandsvorsitzender 
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Nr. 175 
 
Zweckverband Kindertagesstätten Höchstädt-Thierstein 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
Kindertagesstätten Höchstädt - Thierstein für das Haushaltsjahr 

2025 
 

I. 
Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 11 
Abs. 2 der Verbandssatzung und Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 des Geset-
zes über die kommunale Zusammenarbeit erlässt der Zweckverband 
Kindertagesstätten Höchstädt-Thierstein folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.781.900 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       170.000 € 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 

§ 4 
(1) Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das 
Haushaltsjahr 2025 auf 405.700 € festgesetzt und 
nach dem Verhältnis der Verbandskinder der 
Mitgliedsgemeinden bemessen. 

 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die 

maßgebende Zahl der Verbandskinder nach dem 
Stand vom 01.10.2024 festgesetzt auf 122 Kinder 
festgesetzt. 

 
 3. Die Verwaltungsumlage wird je Kind auf 3.325,409836 

€ festgesetzt.  
 
(2) Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000 € festgesetzt.  
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

II. 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 40 Abs. 1 KommZG 
i. V. m. Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Teile. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Von-Waldenfels-Platz 2, 95186 
Höchstädt i.Fichtelgebirge, öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO 
i. V. m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich.  
 
Thierstein, 02.12.2025 
Zweckverband Kindertagesstätten 
Höchstädt-Thierstein 
 

gez. Schobert, Verbandsvorsitzender 
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